
Aufklärung über die zahnärztliche Lokalanästhesie

Die zahnärztliche Lokalanästhesie (örtliche Betäubung) 
dient der lokalen Ausschaltung der Schmerzempfindung im 
Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich. 

Überwiegend wird diese Körperregion vom Nervus trige-
minus (einem Hirnnerv) mit Gefühl versorgt. Um diesen zu 
betäuben, wird die Lokalanästhesielösung möglichst dicht 
an kleinere Nervenfasern (Infiltrationsanästhesie), in den 
Zahnhalteapparat und Kieferknochen (intraligamentäre An-
ästhesie) oder in die Nähe eines der drei Hauptäste des Nervs 
(Leitungsanästhesie) platziert. 

Obwohl die Lokalanästhesie ein sicheres Verfahren zur 
Schmerzausschaltung ist, sind Nebenwirkungen und Unver-
träglichkeiten der verwendeten Substanzen nicht unbedingt 
auszuschließen.

Ferner kann es zu folgenden Komplikationen kommen:

Hämatom (Bluterguss): Durch Verletzung kleiner Blutgefä-
ße können Blutungen in das umgebende Gewebe eintreten. 
Bei Einblutungen in einen der Kaumuskeln infolge der Injek-
tion kann es zu einer Behinderung der Mundöffnung und 
Schmerzen, in äußerst seltenen Fällen auch zu Infektionen 
kommen.

Nervenschädigung: Bei der Leitungsanästhesie kann in sehr 
seltenen Fällen eine Irritation von Nervenfasern eintreten. 

Hierdurch sind vorübergehende und dauerhafte Gefühls-
störungen möglich. Dies betrifft vor allem Injektionen im 
Unterkiefer, bei der die entsprechende Zungenhälfte, die Un-
terkiefer- oder die Lippenregion betroffen sein können. Eine 
spezielle Therapie gibt es derzeit nicht, die spontane Heilung 
muss abgewartet werden. Sollte das Taubheitsgefühl nach 
24 Stunden nicht vollständig abgeklungen sein, informieren 
Sie Ihren Zahnarzt.

Verkehrstüchtigkeit: Infolge der örtlichen Betäubung und 
der zahnärztlichen Behandlung kann es zu einer Beeinträch-
tigung der Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit kommen. 
Dies ist primär nicht auf ein Medikament, sondern vielmehr 
auf die subjektive Stressbelastung im Zuge der Behandlung 
und auf die lokale Irritation zurückzuführen. Sie sollten daher 
während dieser Zeit nicht aktiv am Straßenverkehr teilneh-
men.

Selbstverletzung: Sollten außer dem behandelten Zahn 
auch die umgebenden Weichteile (z. B. Zunge, Wangen, Lip-
pen) betäubt sein, verzichten Sie bitte, solange dieser Zu-
stand anhält, auf die Nahrungsaufnahme. Neben Bissverlet-
zungen sind auch Verbrennungen und Erfrierungen möglich.

In der Regel kommt es zu einer vollständigen Wiederherstel-
lung der Funktion.

E I N V E R S TÄ N D N I S E R K L Ä R U N G 
Z U R  Z A H N Ä R Z T L I C H E N  L O K A L A N Ä S T H E S I E

  Ich habe die Aufklärung verstanden.

   Ich möchte immer mit örtlicher Betäubung behandelt 
werden.

   Ich möchte nur bei sehr schmerzhaften Maßnahmen 
mit örtlicher Betäubung behandelt werden.

   Ich möchte nie mit örtlicher Betäubung 
behandelt werden.

   Ich möchte dies jeweils individuell ent-
scheiden.

Datum Unterschrift

Dieser Aufklärungsbogen dient der Information unserer Patienten vor einer Behandlung unter 
örtlicher Betäubung (Lokalanästhesie). Bitte lesen Sie alle Angaben sorgfältig durch, trennen 
Sie den unterschriebenen unteren Teil ab und bringen ihn zum Behandlungstermin mit.

LO K AL A N ÄS T H E S I E


